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XIV. Gesetzg.cbungspetiode 

der Abgeordneten Ur. Ermacora, Dr. Halder, Dr. Keimei, 

Dipl.Ing. Dr. Leitner, Huber, Westreicher, Regensburger,­

Dr. Blenk 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Inneres 

betreffend AUS\ieiskon trolle in Korridorzügen 

Eigener Erfahrung und Berichten zufolge mehren sich in 

jüngster Zei t Aus,veiskol1.trollen zwischen Salzburg und 

Kufstein in sogenannten Korridorzügen. Reisende werden 

ven deutschen Sieherheitsorganen aufgefordert, ihre 

Reisedokumente vorzuweisen. Da viele Reisende solche 

Dokumente nicht mit sich f'i.ihren, kommt es zu Disputen 

zwischen Passagieren und Kontrollorganen. Die Kontroll­

organe verl.;eisen darauf', daß man sich auf deutschem 

Staa t.sgebie t befinde und daher die Aus,,,eiskon trolle 

selbstverständlich möglich sci. Diese Reisenden werden 

aber über die Notwendigkei t, gültige Ausw"eispapiere, die 

Grenziibertritt gestatten, mitzuführen, wenn sie in 

Korridorzügen reisen, weder in Fahrplänen noch in son­

stigen Hinweisen allgemein informiert. Lediglich in dem 

"D-Zug Begleiter", einem fahrplanähnlichen Papier, fin­

det sich ein entsprechender Hinweis. Doch diese "D-Zug·-, 

Begleitern werden lediglich in den Abteilen erster 

Klasse verteilt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminiscer :für Inneres folgende 

A n f' rag e , 

1) Ist Ihnen bekannt, daß in KorridorzUgen von deutschen 

Sicherheitsorganen Ausweiskontrollen durchgeführt 

werden ? 
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2} 1felche Folgen hat eine Verweigerung der Ausweisleistung 

in ~inem Korridorzug ? 

3) "lvird der Bundesminister die Rechtsgrundlage solcher 

Ausweiskontrollen prüfen ? 

4) Im Falle solche Rechtsgrundlagen nicht gegeben sind, 

'\"lird der Bundesminister entsprechende Schritte unter­

nehmen, damit solche Kontrollen nicht mehr stattfinden? 

5) Falls derartige Ausweiskontrollen rechtlich gerecht­

fertigt sind, wird der Bundesminister den Bundesminister 

1'ür Verkehr davon unterrichten und ihn ersuchen, die 

Reisenden auf diese Kontrollmöglichkeiten in allge-

,mein zugänglicher Form aufmerksam zu machen ? 
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